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Bekanntmachung der nächsten
Gemeindevertretersitzung

Die	nächste	Sitzung	der	Gemeindevertretung	Neuenhagen	bei	Berlin	findet	am
Donnerstag, 3. Dezember 2015, um 18.00 Uhr
im Max-Thormann-Saal des Rathauses statt.

Die	Tagesordnung	wird	durch	Aushang	im	Rathaus	und	im	Internet	auf	der	Homepage	der	
Gemeinde	unter	www.neuenhagen-bei-berlin.de	bekannt	gegeben.

gez.	Ilka	Goetz
Vorsitzende	der	Gemeindevertretung

Der	Bürgermeister
Neuenhagen	bei	Berlin
Stimmkreis	31	-	Märkisch-Oderland	I/Oder-Spree	IV	

Bekanntmachung
über die Durchführung eines Volksbegehrens 

„Volksinitiative für größere Mindestabstände von 
Windrädern sowie keine Windräder im Wald“

A Unterstützung des Volksbegehrens
Das	Volksbegehren	kann	durch	alle	stimmberechtigten	Bürgerinnen	und	Bürger	ab	dem

7. Januar 2016 bis zum 6. Juli 2016
durch	Eintragung	in	die	ausliegenden	Eintragungslisten	oder	durch	briefliche	Eintragung	
auf	den	Eintragungsscheinen	unterstützt	werden.	Gemäß	§	17	Abs.	2	Volksabstimmungs-
gesetz	Brandenburg	(VAGBbg)	können	die	Bürgerinnen	und	Bürger	ihr	Eintragungsrecht	
durch	Eintragung	in	die	amtliche	Eintragungsliste	nur	bei	der	Abstimmungsbehörde	der	
Gemeinde	ausüben,	in	der	sie	ihre	Wohnung,	bei	mehreren	Wohnungen	ihre	Hauptwoh-
nung	oder,	sofern	sie	keine	Wohnung	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	haben,	 ihren	
gewöhnlichen	Aufenthalt	haben.
Eintragungsberechtigt	sind	gemäß	§	16	VAGBbg	in	Verbindung	mit	§§	5	und	7	des	Bran-
denburgischen	Landeswahlgesetzes	(BbgLWahlG)	alle	deutschen	Bürgerinnen	und	Bür-
ger,	die	zum	Zeitpunkt	der	Eintragung	oder	spätestens	am 6. Juli 2016
-	 das	16.	Lebensjahr	vollendet	haben,	also	vor	dem	7.	Juli	2000	geboren	sind,
-	 seit	mindestens	einem	Monat	im	Land	Brandenburg	ihren	ständigen	Wohnsitz	oder,	
	 sofern	sie	keine	Wohnung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	haben,	
	 ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben	sowie
-	 nicht	nach	§	7	BbgLWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlossen	sind.

I. Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in Eintragungslisten
Das	Volksbegehren	kann	durch	Eintragung	in	die	ausliegenden	Eintragungslisten	im	Bür-
gerservice,	(Rathausneubau,	Am	Rathaus	1	in	Neuenhagen	bei	Berlin)	während der all-
gemeinen Öffnungszeiten:
	 Montag	und	Mittwoch	 8-16	Uhr
	 Dienstag	 	 	 9-18	Uhr
	 Donnerstag	 	 8-17	Uhr
	 Freitag	 	 	 8-13	Uhr
	 und	jeden	1.	Samstag	im	Monat	 9-12	Uhr
bis	Mittwoch,	den	6.	Juli	2016,	16	Uhr	unterstützt	werden.	Personen,	die	sich	in	die	Ein-
tragungslisten	eintragen	wollen,	haben	sich	über	 ihre	Person	auszuweisen	 (§	7	Abs.	1	
Volksbegehrensverfahrensverordnung	Brandenburg	-	VVVBbg).

Wer	sich	in	die	Eintragungsliste	einträgt,	muss	persönlich	und	handschriftlich	unterzeich-
nen.	Neben	der	Unterschrift	sind	Familienname,	Vorname,	Tag	der	Geburt,	Wohnort	und	
Wohnung,	bei	mehreren	Wohnungen	die	Hauptwohnung	oder	gewöhnlicher	Aufenthalt,	
sowie	der	Tag	der	Eintragung	lesbar	einzutragen	(§	18	Abs.	1	VAGBbg	in	Verbindung	mit	
§	8	Abs.	1	VVVBbg).	Eine	Eintragung	kann	nach	§	18	Abs.	2	VAGBbg	nicht	mehr	zurück-
genommen	werden.

Eintragungsberechtigte	Personen,	die	wegen	einer	körperlichen	Behinderung	nicht	in	der	
Lage	sind,	die	Eintragung	selbst	vorzunehmen	und	dies	mit	Hinweis	auf	ihre	Behinderung	
zur	Niederschrift	erklären,	werden	von	Amts	wegen	in	die	Eintragungsliste	eingetragen	(§	
15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg	in	Verbindung	mit	§ 8	Abs.	2	VVVBbg).
Eintragungsberechtigte	Personen,	die	wegen	einer	 körperlichen	Behinderung	den	Ein-
tragungsraum	 nicht	 oder	 nur	 unter	 unzumutbaren	 Schwierigkeiten	 aufsuchen	 können,	
können	eine	Person	ihres	Vertrauens	(Hilfsperson)	mit	der	Ausübung	ihres	Eintragungs-
rechts	beauftragen.	Hierfür	 ist	der	Hilfsperson	eine	entsprechende	Vollmacht	durch	die	
eintragungsberechtigte	Person	auszustellen	(§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg	in	Verbindung	
mit	§	7	Abs.	4	VVVBbg).

II. Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Eintragung 

Der	Antrag	kann	von	der	eintragungsberechtigten	Person	selbst	oder	einer	von	ihr	bevoll-
mächtigten	Person	schriftlich,	elektronisch	(z.	B.	per	E-Mail	–	buergerservice@neuenha-
gen-bei-berlin.de	oder	Fax	03342/245-446)	oder	mündlich	(zur	Niederschrift)	beim	Bür-
germeister	der	Gemeinde	Neuenhagen	bei	Berlin	gestellt	werden.	Bei	der	elektronischen	
Antragstellung	ist	der	Tag	der	Geburt	der	antragstellenden	Person	anzugeben	(§ 15	Abs.	6	
Satz	2	in	Verbindung	mit	§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg).	Eine	fernmündliche	Antragstellung	
ist	unzulässig.

Die	antragstellende	Person	kann	sich	bei	der	Antragstellung	auch	der	Hilfe	einer	Person	
ihres	Vertrauens	(Hilfsperson)	bedienen	(§	15	Abs.	6	Satz	2	in	Verbindung	mit	§	15	Abs.	
2	Satz	2	VAGBbg).

Eintragungsscheine	können	bis	zwei	Tage	vor	Ablauf	der	Eintragungsfrist	im	Bürgerser-
vice	der	Gemeinde	Neuenhagen	bei	Berlin,	Am	Rathaus	1	in	15366	Neuenhagen	bean-
tragt	werden	(§	8a	Abs.	5	VVVBbg);	letztmalig	am	4.	Juli	2016	bis	16:00	Uhr.	Die	für	die	
briefliche	 Eintragung	 erforderlichen	 Unterlagen	 (Eintragungsschein	 und	 Briefumschlag)	
werden	der	antragstellenden	Person	entgeltfrei	übersandt.	

Die	 Eintragung	 muss	 persönlich	 vollzogen	 werden.	 Wer	 wegen	 einer	 körperlichen	 Be-
hinderung	nicht	in	der	Lage	ist,	die	briefliche	Eintragung	persönlich	zu	vollziehen,	kann	
sich	der	Hilfe	einer	Person	(Hilfsperson)	bedienen	(§	15	Abs.	6	Satz	2	in	Verbindung	mit	
§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg).	Auf	dem	Eintragungsschein	hat	die	eintragungsberechtigte	
Person	oder	die	Hilfsperson	gegenüber	der	Abstimmungsbehörde	an	Eides	statt	zu	ver-
sichern,	dass	sie	die	Erklärung	der	Unterstützung	des	Volksbegehrens	persönlich	oder	
nach	dem	erklärten	Willen	der	eintragungsberechtigten	Person	abgegeben	hat	(§	15	Abs.	
7	VAGBbg).

Bei	der	brieflichen	Eintragung	muss	der	Eintragungsberechtigte	den	Eintragungsschein	
so	 rechtzeitig	 an	 die	 auf	 dem	 amtlichen	 Briefumschlag	 angegebene	 Stelle	 absenden,	
dass	der	Eintragungsbrief	dort	spätestens	am	6.	Juli	2016,	16	Uhr	eingeht.

Der	Eintragungsbrief	wird	innerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland	ausschließlich	von	
der	Deutschen	Post	AG	unentgeltlich	befördert.	Der	Eintragungsbrief	kann	auch	bei	der	
auf	dem	Briefumschlag	angegebenen	Stelle	abgegeben	werden.



B Inhalt des verlangten Volksbegehrens
Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:
 „Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie 
 keine Windräder im Wald“

Wir, die Unterzeichner, fordern von der Landesregierung Brandenburg:

1. die Bauordnung zu ändern und höhenabhängige Abstände von Windkraftanlagen 
 (WKA) zu beschließen. Die Abstände sollen das 10-fache der Gesamthöhe der 
 WKA zu jeglicher Wohnbebauung betragen.

Begründung: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren und Erhöhung der Akzep-
tanz; dadurch kommt die Privilegierung (§ 35 BauGB) nicht durchgängig zur Anwendung. 
Nach der Änderung des § 249 im BauGB sind die Länder ermächtigt, bis zum 31.12.2015 
eigene Abstände von Windkraftanlagen (WKA) zu Wohnbebauungen festzulegen.

2. den aktuellen Windkrafterlass Brandenburgs zu ändern und Waldgebiete kom- 
 plett von der Bebauung mit WKA auszuschließen.

Begründung: Die Aufstellung von WKA im Wald zerstört die vielfältigen Waldfunktionen 
nachhaltig. Wald gehört zu den effektivsten CO2-Speichern und Kühlsystemen. Das Öko-
system Wald funktioniert nur in einer intakten Waldstruktur und muss wegen der Klima-
schutzziele unzerstört erhalten bleiben.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:
Thomas Jacob Charis Riemer
Glietzer Dorfstraße 11 Dorfstraße 27 b
15913 Märkische Heide 16818 Netzeband

Hans-Jürgen Klemm Dr. Winfried Ludwig
Havelstraße 9 Wilmersdorfer Straße 24
16348 Wandlitz 14547 Beelitz OT Fichtenwalde

Dr.-Ing. Wolfgang Rasim Dr. Regina Pankrath
Klein-Bademeuseler Straße 21 Zur Dorfstraße 11
03149 Forst (Lausitz) 15806 Zossen OT Schünow

Rainer Ebeling Wolfgang Loof
Angermünder Straße 2 Lindower Dorfstraße 25
16278 Angermünde 14913 Niedergörsdorf OT Lindow

Waltraud Plarre Lutz Ittermann
Neuhäuser Straße 18 Kräuterweg 12
14797 Kloster Lehnin OT Lehnin 15518 Steinhöfel

Neuenhagen bei Berlin, den 26.11.2015
 

Jürgen Henze
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle eines/einer

staatlich anerkannten Erzieherin/Erziehers
zunächst befristet für 2 Jahre zu besetzen.

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden. 
Erwartet wird/werden:
•	 eine	abgeschlossene	Berufsausbildung	als	staatlich	anerkannte	Erzieher/in,
•	 Belastbarkeit,	Flexibilität,	Verantwortungsbewusstsein	und	Kreativität,
•	 Erfahrungen	im	Hortbereich,
•	 Zuverlässigkeit,	hohe	Kommunikationsfähigkeit,	ein	freundliches	und	sicheres	
 Auftreten sowie ein hohes Maß an persönlichem Engagement. 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe S 06 TVöD bzw. S 8a TVöD. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte umgehend an die:
Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin
Fachbereich I, Personalservice
Am Rathaus 1
15366 Neuenhagen
per Post oder per E-Mail unter e.schulze@neuenhagen-bei-berlin.de.

Übersicht über die in der Bauverwaltung bearbeiteten 
Anträge auf Vorbescheid und Baugenehmigung 

für Oktober 2015

Standort   Vorhaben

Carl-Schmäcke-Straße 33 Brandschutztechnische Sanierung Arche

Rudolf-Breitscheid-Allee 40 Einfamilienhaus

Am Umspannwerk 21 Großgarage

Ernst-Thälmann-Straße 36-38 An- und Umbau

Johanna-Solf-Straße 112 Einfamilienhaus

Johanna-Solf-Straße 132 Einfamilienhaus

Schöneicher Straße 80 A Einfamilienhaus

Am Wall 18   1. Änderung der Baugenehmigung

Harzburger Straße 42 Einfamilienhaus

Hönower Chaussee 57 Mehrfamilienhaus

Annenstraße 22  Mehrfamilienhaus

Buschweg 8  Einfamilienhaus

Fliederstraße 41  Nutzungsänderung Waschhaus 
       in Bauarchiv und Anbau WC

Ende des amtlichen Teils

Schließzeiten der Neuenhagener Kitas im Jahr 2015

Alle Kindertagesstätten der Gemeinde Neuenhagen bei  Berlin sind im Jahr 2015 an  
folgenden Tagen 
geschlossen: 

28.  bis 30. Dezember 2015 

Wir bitten alle Eltern, sich darauf einzustellen.

Kirst
Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Einrichtungen

Termine zur Anmeldung der Schulanfänger
in den Neuenhagener Grundschulen

Nach den „Tagen der offenen Tür“ möchten wir schon jetzt auf die Termine zur Anmel-
dung der Schulanfänger in den Neuenhagener Grundschulen für das Schuljahr 2016/2017 
hinweisen:

•	 Dienstag,	16.02.2016,	von	14.00	Uhr	bis	18.00	Uhr,	
•	 Mittwoch,	17.02.2016,	von	08.00	Uhr	bis	12.00	Uhr.

Betroffen sind Kinder, die bis zum 30. September 2016 das sechste Lebensjahr vollendet 
haben. Sie werden zum 1. August 2016 schulpflichtig und müssen zum Schulbesuch bei 
der örtlich zuständigen Grundschule angemeldet werden.

Weitere Informationen veröffentlichen wir im nächsten Neuenhagener Echo 01/2016  
sowie in den Schulen und Kitas.

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Fachbereich II Bürgerdienste und Einrichtungen/Sachgebiet Schulen
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Schließzeit der Gemeindeverwaltung zum Jahresende

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zum Jahresende bleibt das Rathaus Neuenhagen bei Berlin vom 24. Dezember 2015 bis 
31. Dezember 2015 geschlossen. Letzter Sprechtag in diesem Jahr ist damit Dienstag, 
22. Dezember 2015. Erster Sprechtag im neuen Jahr ist am Dienstag, 5. Januar 2016. 
Verschoben wird damit auch der Samstag-Sprechtag im Bürgerservice, der nicht am 2. 
Januar, sondern erst am 9. Januar 2016 stattfindet. 

Wir bitten Sie, dies zu beachten und wünschen Ihnen ein frohes Fest, einen schönen 
Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihre Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin

Dank den Sponsoren und Unterstützern
des Halloweenfestes auf dem Schäferplatz

Die Veranstalter möchten sich ganz herzlich bei allen Sponsoren, Helfern und Unterstüt-
zern des Halloweenfestes auf dem Schäferplatz bedanken, ohne deren Hilfe die Durch-
führung der Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre:

- AMG Ambulanz Marzahn GmbH
- ARCHE Neuenhagen
- Baufinanzberatung Reissenweber
- BEKA Fleischwaren
- Buchhaus Bünger
- E.dis
- Fahrschule Rohloff Herr Schenk
- Frau Dr. Tomalik
- Freie Heilpädagogische Praxis Schwab
- Frisiersalon Pzywarra & Siewert
- Gartenstadt Apotheke
- Gemeinde Neuenhagen
- Herbstgold Mobile Hauskrankenpflege
- Homes Hauskrankenpflege
- I.B.A.S. GmbH Fredersdorf
- Janny´s Eis
- KENeu mbH
- Kopierladen am Schäferplatz
- Kosmetikstudio Reiß
- Lotto-Toto Nabra
- NETTO am Schäferplatz
- Physiofit am Schäferplatz
- Pries & Friese
- Restaurant Delphi
- Sertürner Apotheke
- Sparkasse MOL
- Steuerbüro Schmidt
- Sunshine Catering Service.
 
Bedanken möchten wir uns bei dem Bauhof, der Feuerwehr, der Polizei Neuenhagen und 
den freiwilligen Helfern für die tatkräftige Unterstützung.

Kita Wilhelm Busch und Kita Am Schäferplatz
sowie die KENeu mbH

Informationen aus dem Fundbüro der Gemeinde

Im Fundbüro der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wurden im letzten Monat nachste-
hend aufgeführte Gegenstände abgegeben:

- 1 Fahrrad
- 1 Schlüsselbund.

Die Eigentümer werden gebeten, ihre Fundsachen beim Bürgerservice der Gemeinde 
Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten abzuholen. 

Ihr Bürgerservice

Veranstaltungen im Bürgerhaus
Dezember 2015/Januar 2016

Freitagsfilm plus: „Berlin is in Germany“ (D 2001)
04.12.2015 um 19:30 Uhr
Darsteller: Jörg Schüttauf, Julia Jäger u. a.
Regie und Buch: Hannes Stöhr
Hannes Stöhr ist mit seinem Debüt-Kinofilm ein kleines Film-Juwel aus heimischen Lan-
den gelungen!
Elf Jahre nach der Wende wird Martin (Jörg Schüttauf), im Sommer 1989 in der DDR 
inhaftiert, ins wiedervereinte Deutschland entlassen. Er findet sich in einer Stadt und in 
einer Welt wieder, die sich von Grund auf verändert hat. Das Zusammentreffen von Ost 
und West wird mit einer gehörigen Portion Sarkasmus beschrieben. Der Film strotzt nur 
so vor Skurrilität und lakonischem, aber liebenswertem Realismus, vermeidet aber Diskri-
minierung oder Klischees.
Unser Plus des Abends: Erleben Sie zur Einstimmung auf den Film live Schauspieler 
Jörg Schüttauf im Gespräch mit Radio-Moderatorin Lydia Schaefer.
Eintrittskarten ab 9,50 Euro

Adventssingen mit dem Neuenhagener Frauenchor - 06.12.2015 um 16:00 Uhr
mit dem Frauenchor Neuenhagen und dem Männerchor „Frohsinn 1880“, davor um 15.00 
Uhr Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen. 
Eintritt frei

Leonardos Puppenbühne zeigt „Kasper und die Weihnachtsüberraschung“
07.12.2015 um 16:30 Uhr
Eintritt: 6,00 €
Karten nur an der Tageskasse ab 16.00 Uhr, keine Bestellung möglich
Dauer: ca. 45 Min. ohne Pause

„Das Weihnachtsfest der Rockmusik“ mit CITY & Dirk Michaelis
11.12.2015 um 20:00 Uhr
Mittlerweile kann man schon sagen: „Alle Jahre wieder ...“! So wie Weihnachten jedes 
Jahr auf den 24. Dezember fällt, so geht CITY regelmäßig auf Dezember-Tour. Und immer 
wieder lädt die Band sich dafür besondere Gäste ein. Im Dezember 2015 wird es Dirk 
Michaelis sein. Die beiden charismatischen Sänger, Dirk der Romantiker und Toni mit 
seinem Raben-Belcanto, werden alles geben, um die Gefühle der Feiertagsmeute und 
Emotionsjunkies in ihrer unnachahmlichen Art auf den Weihnachtshöhepunkt zu treiben.
Eintrittskarten ab 38,55 Euro 

Kammerkonzerte Neuenhagen: New York Polyphony
12.12.2015 um 19:00 Uhr
Geoffrey Williams – Countertenor
Steven Caldicott Wilson – Tenor
Christopher Dylan Herbert – Bariton
Craig Phillips – Bass
mit weihnachtlichen A-cappella-Kompositionen aus vier Jahrhunderten
Kartenbestellung: musikpodium@gmx.de / Tel.: (03342) 20 66 00; Abendkasse: 15,00 
Euro

Weihnachtskonzert „Fröhliche Weihnachten“ - 13.12.2015 um 15:00 Uhr
mit Schülerinnen und Schülern der Musikschule Fröhlich 
Karten: 6–10 Euro über Tel.: (033439) 14 38 16 oder Kontaktmail bei www.musikschule-
froehlich.de/hartung sowie an der Abendkasse

„Der Nussknacker“ – Ein Ballettklassiker für die ganze Familie
14.12.2015 um 19:30 Uhr
Das Staatliche Akademische Theater Belarus präsentiert den Ballettklassiker „Der Nuss-
knacker“ 
Der „Nussknacker“ gehört seit seiner Uraufführung 1892 zu einem der beliebtesten Bal-
lettklassiker. Es ist eines der legendären „Tschaikowsky-Petipa-Ballette“. Die märchen-
hafte Inszenierung von M. Petipa und die unvergleichliche Musik von P. Tschaikowsky 
schaffen es, auf der Bühne eine Vollendung im Zusammenspiel von Choreografie und 
Komposition zu schaffen.
Durch die tänzerischen Meisterleistungen der Künstler, die bezaubernden Kostüme und 
die handbemalten Kulissen wird der Zuschauer in eine andere Welt entführt, in der er 
träumen und sich verzaubern lassen kann.
Veranstaltungsdauer: ca. 2 Stunden (mit Pause)
Eintrittskarten ab 29,00 Euro/25,00 Euro für Kinder 

IVUSHKA. Die Russische Musikrevue  - 16.12.2015 um 19:00 Uhr
Märchenhafte Weihnachten!
Farbenprächtig und akrobatisch zum Puls der Balalaika
Pünktlich zum kleinen Jubiläum erstrahlt auch die traditionelle und erfolgreiche Weih-
nachtsrevue in einem völlig neuen Glanze! Die Zuschauer erwarten 300 neue fantastische 
Kostüme nach Originalvorlagen, neue Programminhalte und neue Lieder.
Veranstaltungsende: ca. 21.30 Uhr
Eintrittskarten ab 26,65 € 
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Weihnachtskonzert der Kreismusikschule Märkisch-Oderland
19.12.2015 um 15:00 Uhr
„Hänsel und Gretel“ – eine Märchenoper nach Engelbert Humperdinck
Die Nachwuchsstreichergruppe (Leitung: Albrecht Rau), Kinder der Musikalischen Früher-
ziehung (Leitung: Marion Strusch), die „Schule für kreativen Tanz“ Strausberg (Leitung: 
Anja Albrecht), und Gesangssolisten (Leitung: Regina Thauer) singen, spielen und tanzen 
das bekannte Meisterwerk in einer halbszenischen Bearbeitung.
Eintrittskarten: Vorverkauf 6,00 € (Erwachsene)/4,00 € (Kinder)

Traumzauberbaum 4 – Herr Kellerstaub rettet Weihnachten
20.12.2015 um 11:00 Uhr und um 16:00 Uhr
mit Moosmutzel, Agga Knack, Waldwuffel und Herrn Kellerstaub
Autoren: Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt
Es kracht im Geäst vom Traumzauberbaum, der Weihnachtsengel Helga Himmel ist  auf 
der nördlichen Astgabel gelandet. Aber nicht nur die Waldgeister Moosmutzel und Wald-
wuffel und die wilde Traumlaus Agga Knack haben ihn erwartet, sondern auch ein wun-
derlicher alter Hut. Und auf einmal ist Helga verschwunden, entführt, gefangen in der 
Grummelburg. Muss nun Weihnachten ausfallen?
Eintrittskarten ab 15,00 Euro (Kind) und 21,60 Euro (Erwachsene)
Für beide Veranstaltungen gibt es nur noch wenige Restkarten!

Silvesterparty unter dem Motto „Zurück in die wilden 70er“
31.12.2015 um 20:00 Uhr
mit der Partyband „Voyage“ und der Discothek „bon a part“  mit dem beliebten 
DJ Andreas Soult
Preis pro Karte inklusive Buffet und Getränke: 110,00 €
Kartenverkauf und -bestellung:  Theaterkasse Tardel im Bürgerhaus-Foyer Di/Do 
14.00–17.00 Uhr sowie per E-Mail  info@morsteins-neuenhagen.de oder im Restaurant 
„Morstein`s“,  Tel.: (03342) 157 89 98

Neujahrskonzert: Mitreißende Klänge zum Jahresbeginn
03.01.2016 um 16:00 Uhr
mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt 
Marije Nie (Tap Dance)
GMD Howard Griffiths (Dirigent und Moderator)
Mit Werken von Malcolm Arnold, Morton Gould, Johannes Brahms, Johann Strauß, Ralph 
Vaughan Williams, Antonin Dvorák u. a.
Natürlich gibt es österreichische Eleganz, natürlich ist Johann Strauß und „Wiener Blut“ 
dabei, keine Frage. Aber wer sagt denn, dass die Engländer steif sind?! Ein Vorurteil, 
das ganz schnell widerlegt wird – spätestens dann, wenn der Brite Howard Griffiths die 
„Hobson’s Choice“-Suite von Malcolm Arnolds dirigiert. Oder Ronan Hardimans „Lord 
of the Dance“. Oder Ralph Vaughan Williams’ „Fantasia on Greensleeves“. Kennen Sie 
nicht? Nach diesem Neujahrskonzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frank-
furt wird Sie diese „very british“ klingende Musik als Ohrwurm begleiten!
Die Meisterin des Tap Dance, die Holländerin Marije Nie, ist zu diesem Konzert eingela-
den. Sie gilt als „Meisterpercussionistin mit den Füßen“, als Stepptanz-Wunder, sie tritt 
auf der Bühne buchstäblich ein wahres Feuerwerk los!
Eintrittskarten sind ab 17,50 Euro erhältlich 

Die 3HIGHligen: Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner 
06.01.2016 um 19:30 Uhr
Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner machen Musik. Auf unterschiedlichste 
Art und Weise und jeder für sich, doch mit derselben Unbeirrbarkeit. In ihren Liedern illus-
trieren sie das eigene Ego im Spiegel der Zeit. Eine durch alle Höhen und Tiefen überle-
bende Spezies, in Symbiose mit einem exquisiten Publikum. Die drei Musikindividualisten 
verbindet nicht nur Beruf und östliche Herkunft, sondern auch langjährige Freundschaft. 
Im Frühjahr 1993 gingen Herzberg, Michaelis und Zöllner schließlich erstmalig als „Die 
3HIGHligen“ gemeinsam auf Tour.
Eintrittskarten ab 28,40 Euro 

Live-Multivision „Cornwall und der Süden Englands“ - 08.01.2016 um 20:00 Uhr
von und mit Kai-Uwe Küchler
Dieses Cornwall, vom Golfstrom verwöhnt, bietet nicht nur liebliche Landschaften mit bei-
nahe mediterranem Klima. Die zerklüfteten Felsen an der Atlantikküste bieten den Zauber 
Schottlands, während die Strände am Ärmelkanal im Sommer zum Baden einladen. Hier 
können sogar Palmen wachsen und die berühmten englischen Gärten finden günstigen 
Lebensraum. Cornwall und Südengland sind mit ihren Überraschungen und in ihrer Viel-
falt nicht nur eine einzige Reise wert.
Eintrittskarten: Vorverkauf: 10,00 €/erm. 9,00 €, Abendkasse: 12,00 €/erm. 10,00 €

SHANGHAI NIGHTS UNPLUGGED – Die Theatertournee des CHINESISCHEN NATI-
ONALCIRCUS - 09.01.2016 um 20:00 Uhr 
Sensationell ist die scheinbare Aufhebung der Schwerkraft in den Augen des Betrachters 
und die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele kann gleichermaßen als Synonym für 
chinesische Artistik gelten. So ist die chinesische Akrobatik, im Chinesischen auch ZAJI 
genannt, mehr als nur die Aneinanderreihung spektakulärer Turnübungen, mehr als nur 
Karma, Kunst und Können.
Eintrittskarten ab 25,10 Euro/erm. 19,60 Euro 

Hans Werner Olm „Vorspiel“ - 29.01.2016 um 20:00 Uhr
Ein launig-musikalischer Eierlauf mit Geschichten von YEAH bis YOU!
Das neue Programm von Hans Werner Olm steht für ein Event der besonderen Art. Olm 
nutzt die Bühne diesmal, um seinem Publikum verborgene musikalische Schätze aus sei-
ner humorigen Wundertüte zu präsentieren.
Eintrittskarten ab 26,20 Euro 

Karten für Veranstaltungen können – wenn nicht anders angegeben – direkt im Bürger-
haus jeweils dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Foyer erworben werden.
Außerdem läuft der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen im Bürgerhaus über folgende 
Vorverkaufsstellen:

•  Theaterkasse Rainer Reisen, Ernst-Thälmann-Str. 23, Neuenhagen,
 Tel. (03342) 23770, http://www.rainerreisen.de/
•  Reisen & Kultur Neuenhagen, Hauptstr. 48, Neuenhagen,
 Tel.: (03342) 424657, http://www.reisen-und-kultur.de/
•  FDGB-Reisen Heike Tardel, Roseggerstr. 11, Neuenhagen,
 Tel.: (03342) 209392, http://www.fdgb-reisen.de/
•  Theaterkasse Strausberg im Handelscentrum,
 Tel.: (03341) 313984, http://www.theaterkasse-strausberg.de/

Herausgeber:

Gemeinde Neuenhagen
bei Berlin

Der Bürgermeister

Am Rathaus 1
15366 Neuenhagen

www.neuenhagen-bei-berlin.de

Das Amtsblatt erscheint als Beilage zum „Neuenhagener Echo“.
Zusätzlich kann das Amtsblatt bezogen werden über die Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen.
Der Bezugspreis beträgt jährlich 6,75 A (incl. Versandkosten). Der Preis enthält keine Mehrwertsteuer.
Die Lieferung erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages auf das Konto der Gemeinde: 2308141142 bei der Kreissparkasse
Märkisch-Oderland (BLZ 17054040); Verwendungszweck: Amtsblatt.
Die Kündigung ist nur am Ende eines Kalenderjahres zulässig; sie muss bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres der  Gemeindeverwaltung
zugegangen sein.
Herstellung: Märkisches Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG, Frankfurt/Oder


	Seite_1
	Seite_2
	Seite_3
	Seite_4

